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 Minijobs – geringfügige Beschäftigung 

 
   Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, 

wenn das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat     
400 EUR nicht überschreitet. 

Bei kürzeren Beschäftigungsverhältnissen als einen 
Monat ist der anteilige Monatswert maßgebend 
(Entgeltgrenze 400 EUR x Kalendertage des 
Beschäftigungsverhältnisses : 30 Kalendertage). 

Bei der Entgeltgrenze von 400 EUR wird das regel-
mäßige Arbeitsentgelt zugrunde gelegt. Regelmäßiges 
Arbeitsentgelt ist: 

� Arbeitsentgelt, auf das Rechtsanspruch be-     
steht (z. B. aus Arbeits- und Tarifverträgen) 

� tatsächlich gezahlte Einmalzahlungen, die 
mindestens einmal jährlich zu erwarten sind 

� Durchschnitt bei schwankendem Arbeitsentgelt 

Bei der Beurteilung von Versicherungspflicht oder Ver-
sicherungsfreiheit von Minijobs bleiben einmalige Ent-
geltteile (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) außer 
Ansatz, wenn diese nicht ausbezahlt werden. 

Arbeitsentgelt von mehreren Minijobs werden zusam-
mengerechnet. Übersteigen sie zusammen 400 EUR 
fallen in jedem Beschäftigungsverhältnis die normalen 
Sozialversicherungsbeiträge an bzw. wird die Gleit-
zonenregelung angewandt. Keine Zusammenrechnung 
erfolgt bei geringfügig entlohnten und kurzfristigen 
Beschäftigungen. 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung neben einer 
Hauptbeschäftigung bleibt versicherungsfrei. Bei 
mehreren Minijobs neben einer Hauptbeschäftigung 
bleibt die zeitlich zuerst aufgenommene geringfügig 
entlohnte Beschäftigung versicherungsfrei. Alle weite-
ren 400-EURO-Jobs werden mit der Hauptbe-
schäftigung zusammengerechnet und sind versiche-
rungspflichtig in der KV, RV und PV. Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung sind nicht zu entrichten. 

Minijobs (ohne Privathaushalte) 

Arbeitgeber zahlen für „Minijobs“ eine Pauschalabgabe 
von 30% (bis 30.06.2006 25%). 

Die Pauschalabgabe setzt sich aus 13%
Krankenversicherung, 15% Rentenversicherung und 2% 
Pauschsteuer zusammen. 

Die Pauschalabgabe ist an die Bundesknappschaft 
Minijob-Zentrale in 45115 Essen abzuführen. Der 
Arbeitnehmer hat keine Abgaben zu zahlen. 

Alternativ zu der 2%igen Pauschsteuer kann der 
Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte vorlegen (z. B. 
wenn Einkünfte unter Eingangssteuersatz). Wird eine 
Lohnsteuerkarte vorgelegt, ist die Lohnsteuer an das 
Finanzamt abzuführen. 

Der Beitrag zur Krankenversicherung in Höhe von 13% 
entfällt, wenn der Arbeitnehmer nicht gesetzlich 
krankenversichert ist (z. B. privat krankenversicherter 
Arbeitnehmer). 

  

 Aus den pauschalen Beiträgen zur Krankenver-
sicherung entsteht kein eigenes Krankenversiche-
rungsverhältnis für den Beschäftigten. D. h. der 
Arbeitnehmer muss bereits als Versicherter oder 
als Familienversicherter einer gesetzlichen 
Krankenkasse angehören. 

Arbeitnehmer in geringfügig entlohnten Beschäfti-
gungen können ab Beschäftigungsbeginn oder zu 
einem späteren Zeitpunkt auf die Rentenver-
sicherungsfreiheit verzichten. Die Rentenversiche-
rungspflicht gilt dann für die gesamte Dauer der 
Beschäftigung und für alle Minijobs, die 
nebeneinander ausgeübt werden. 

Hat ein geringfügig entlohnter Beschäftigter auf die 
Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung 
verzichtet, so hat er die Differenz zu dem 15%igen 
Arbeitgeberanteil und dem vollen Beitrag von 
derzeit 19,9% selbst zu zahlen. Die 
Mindestbeitragsbemessungsgrenze liegt bei 155 
EUR. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den 
Arbeitnehmer auf die Möglichkeit der Aufstockung 
hinzuweisen. 

Die Beiträge werden mittels eines 
Beitragsnachweises elektronisch an die 
Bundesknappschaft in Essen abgeführt. Die 
DEÜV-Meldungen (z. B. Anmeldungen, 
Abmeldungen, Jahresmeldungen usw.) müssen 
ebenfalls an die Bundesknappschaft weitergeleitet 
werden. 

Lohnfortzahlungsversicherung 

Ab 01/2006 nehmen alle Betriebe am sog. 
Ausgleichsverfahren teil. 

Bei Betrieben mit bis zu 30 Arbeitnehmern: 

Der Arbeitgeber trägt die Umlage 1 (Erstattung von 
AG-Aufwendungen im Krankheitsfall) in Höhe von 
0,60% (Beitragssatz 2011) und die Umlage 2 
(Erstattung von AG-Aufwendungen nach dem 
MuSchG) in Höhe von 0,14% (Beitragssatz 2011). 
Bei einem Krankheitsfall erstattet die 
Bundesknappschaft 80% der Lohnaufwendungen 
des Krankheitsfalles und bei Mutterschaft 100% der 
Aufwendungen nach dem MuSchG. 

Bei Betrieben mit mehr als 30 
Arbeitnehmern: 

Der Arbeitgeber ist nur Umlage 2 pflichtig. Bei der 
Bundesknappschaft liegt der Beitragssatz derzeit 
bei 0,14%. Bei einer Mutterschaft erstattet die 
Bundesknappschaft dem Arbeitgeber 100% der 
Aufwendungen nach dem MuSchG. 

Insolvenzgeldumlage 

Ab Januar 2010 trägt der Arbeitgeber die Insol-
venzgeldumlage. Der Beitrag für 2011 (0%) wurde 
ausgesetzt.  

 Geringfügig 

entlohnte Minijobs 

  

Ihr persönlicher 

Ansprechpartner: 

 

Bernhard Winkler 

Steuerberater 

Tel.: 0841 96508 0 

Fax: 0841 96508 11 

bernhard.winkler@ 

mtg-group.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung aus einer Hand. 

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne! 
info@mtg-group.de, www.mtg-group.de 
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